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Förderung Ihres Umstiegs auf Nahwärme 

 

Da unsere Nahwärme einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Energiewende leistet, wird Ihr Umstieg 

auf Nahwärme im Rahmen der „Richtlinie für die Bundesförderung für effiziente Gebäude“ als Einzelmaßnahme 

mit 35 % bzw. mit 45 % (bei Ersatz einer Ölheizung) gefördert.  

Die Förderung gilt seit Januar 2021 und wurde im Vergleich zu früheren Förderprogrammen deutlich erhöht. Die 

Richtlinie beinhaltet diverse Förder-Voraussetzungen, darunter technische Mindestanforderungen sowie die 

Pflicht zur Einreichung einer Fachunternehmerklärung, in der unter anderem die Einhaltung der Mindestanforde-

rungen fachlich bestätigt wird. Die Fördervoraussetzungen schafft in aller Regel Ihr Heizungsbaubetrieb für Sie. 

Die Antragstellung kann ebenfalls durch den Heizungsbaubetrieb, aber z.B. auch durch Sie selbst erfolgen.  

 

Das braucht es zur Beantragung und Auszahlung Ihrer Fördermittel  

 Grundsätzliche Prüfung der Machbarkeit Ihres Hausanschlusses  

 Kostenschätzung und Ermittlung der notwendigen Sanierungsarbeiten für Förderfähigkeit 

 Ermittlung der möglichen Fördersumme 

 Ermittlung der Heizlast nach vereinfachtem Verfahren A (bis 500 qm Nutzfläche)  

 Antragstellung Ihrer Förderung beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)  

 Umrüstung Heiztechnik auf Nahwärme (inkl. Hausanschluss, Wärmeübergabestation, hausinterne Umbauten)  

 Berechnung des hydraulischen Abgleichs und Einstellung der Ventile  

 Fachunternehmererklärung 

 Einregulierung der Übergabestation nach Inbetriebnahme 

 

Wichtig: 

 Der BAFA-Förderantrag muss vor Vorhabenbeginn und damit vor Unterzeichnung des Hausanschluss- sowie 

des Wärmeliefervertrages bei der BAFA eingereicht werden. Planungs- und Beratungsleistungen dürfen vor 

Antragstellung erbracht werden und gelten nicht als Vorhabenbeginn. Bei nachträglicher Antragstellung nach 

Vorhabenbeginn erlischt die Förderfähigkeit.  

 Bitte beachten Sie, dass nur Ihr Umstieg auf Nahwärme förderfähig ist (die alleinige Errichtung eines Hausan-

schlusses ohne Stilllegung des bisherigen Kessels ist nicht förderfähig). Zur Auszahlung der Fördergelder 

muss die Wärmelieferung aus dem Wärmenetz in Ihr Gebäude innerhalb von 24 Monaten ab Förderzusage 

beginnen.  

 Für die Gebäudeaufnahme, die Berechnung der Heizlast und die Berechnung des hydraulischen Abgleichs 

sowie der Ventileinstellung der Ventile benötigt Ihr Heizungsbaubetrieb Zugang zu allen beheizten Räumen 

Ihres Gebäudes. Sollten einzelne Räume zum Aufnahmetermin nicht zugänglich sein, so entstehen zumeist 

Mehrkosten für einen Folgetermin.  
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Ablauf – so geht es weiter 

Der Ablauf bis zur Auszahlung Ihrer Fördergelder sieht prinzipiell wie folgt aus:  

 

 

1. Vor-Ort-Termin: 

Zunächst erfolgt ein Vor-Ort-Termin, bei dem wichtige Informationen zu Ihrem Gebäude sowie hausinternen 

Heizsystem ermittelt werden. Auf dieser Datenbasis können die notwendigen Sanierungsarbeiten bestimmt 

werden, die für den Umstieg auf Nahwärme nötig sind. Auf dieser Basis erfolgt eine Kostenschätzung, die bei 

der Antragstellung verwendet wird. 

2. Einreichung Förderantrag 

Liegen alle geforderten Informationen vor, wird der Förderantrag bei der BAFA eingereicht. 

3. Abschluss-Nahwärme-Verträge 

Nach Einreichung des Förderantrags können Hausanschluss- sowie Wärmeliefervertrag von Ihnen unterzeich-

net und an uns übermittelt werden. 

4. Förderbewilligung durch BAFA 

Idealerweise spricht die BAFA die Förderbewilligung vor Beginn der Realisierung aus. In der Praxis kann die 

Realisierung wegen Erfordernissen des Baufortschritts der Hauptleitung jedoch auch vor Eintreffen der Förder-

bewilligung erfolgen.     

5. Realisierung: 

Die Realisierung umfasst die Erstellung des Hausanschlusses (diese Arbeiten werden durch die EWS durchge-

führt), hausinterne Anpassungen der Heizungstechnik, Installation und Anbindung der Wärmeübergabestation 

(für diese Arbeiten beauftragen Sie den Heizungsbaubetrieb Ihres Vertrauens ) sowie die elektrische Verdrah-

tung der Übergabestation und deren Inbetriebnahme (wiederum Aufgabe der EWS).  

Nach der Inbetriebnahme erfolgt der hydraulische Abgleich durch einen von Ihnen beauftragten Heizungsbau-

betrieb oder Energieberater. Anhand der aufgezeichneten Daten der Übergabestation prüfen wir, ob noch wei-

tere hydraulische Optimierungen für Ihre Heizungsanlage notwendig sind.  

6. Einreichung weiterer Förderdokumente 

Nach Ihrem erfolgreichen Umstieg auf Nahwärme und dem Beginn Ihrer Wärmelieferung werden weitere För-

derdokumente im Rahmen des zweistufigen Antragsverfahrens bei der BAFA eingereicht.  

7. Auszahlung Fördergelder 

Zuletzt erfolgt die Auszahlung der Fördergelder durch die BAFA.  

 

Bitte beachten Sie:  

Die Entscheidung zur Förderbewilligung obliegt allein der BAFA. Eine Förderbeantragung beinhaltet folglich keine 

Garantie für die Förderbewilligung bzw. Auszahlung der staatlichen Fördergelder.    

 

Fragen und Antworten 

Haben Sie Fragen? Auf unserer Homepage haben wir bereits zahlreiche Antworten für Sie vorbereitet: 

https://www.ews-schoenau.de/ews/nahwaerme/fragen-und-antworten/ 

Für weitergehende Fragen sprechen Sie uns gerne an. Die Kontaktdaten finden Sie hier:  

https://www.ews-schoenau.de/ews/nahwaerme/kontakt/  
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